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Gleichgewicht in der B. ernsthaft be
einträchtigen. Das geschieht nicht 
nur durch die Nutzung und Ver
wandlung der Naturressourcen, son
dern auch durch das Einbringen von 
Abprodukten, von Produktions- und 
Konsumtionsrückständen in den 
Stoffkreislauf. Die hierdurch ent
standene ökologische Problematik 
ist allerdings keine allgemeine öko
logische Krise der Menschheit, wie 
von bürgerlichen Ideologen behaup
tet wird. Die krisenhafte Verschär
fung des Widerspruchs von Gesell
schaft und —Natur hat ihre wichtig
sten Ursachen in der kapitalistischen 
Profitwirtschaft und der dadurch ge
prägten einseitigen Entwicklung der 
Produktivkräfte und Produktions
technologien. Eine wachsende Ge
fährdung der Natur und der natürli
chen Existenzbedingungen der 
Menschheit ergibt sich in der Gegen
wart durch die nukleare Hocnrü- 
stungspolitik des Imperialismus. 
Weil diese Gefährdung gesellschaft
liche Ursachen hat, kann sie auch 
überwunden werden. Das Verhältnis 
der kapitalistischen und der soziali
stischen Gesellschaft zur Natur un
terscheidet sich grundlegend. Die 
sozialistische Gesellschaft arbeitet 
langfristig daran, die aus der kapita
listischen Vergangenheit stammen
den Schädigungen der Natur zu be
seitigen, neue Schädigungen zu ver
meiden bzw. gering zu halten und 
allmählich durch eine entsprechende 
Entwicklung der Produktivkräfte 
und Veränderung der Produktions
technologien die Produktion so zu 
gestalten, daß möglichst geschlos
sene Stoffkreisläufe entstehen und 
das erforderliche Gleichgewicht der 
B. nicht beeinträchtigt wird. Das ist 
eine langfristige Aufgabe, die nur 
schrittweise verwirklicht werden 
kann.

BKV —<■ Betriebskollektivvertrag

Blockade (im Völkerrecht): Ab
sperrung des gesamten Verkehrs,

insbesondere des Warenverkehrs, zu 
einem Staat durch einen oder meh
rere andere Staaten als Druckmittel 
gegen diesen Staat, seine Regierung 
und Bevölkerung. Die B. (von See 
aus) war früher ein Mittel der See
kriegführung, für das bestimmte völ
kerrechtliche Regeln entwickelt 
worden waren (Pariser Seerechtsde
klaration vom 16. 4. 1856 und Lon
doner Seerechtsdeklaration vom 
26. 2. 1909). Die B. wurde und wird 
von imperialistischen Staaten oft zu 
brutalen Einmischungen in die inne
ren Angelegenheiten anderer Staa
ten und zur Führung von Wirt
schaftskriegen mißbraucht. Nach 
geltendem Völkerrecht verstößt die 
B. gegen das völkerrechtliche 
Grundprinzip des —► Gewaltverbots 
und gegen das Grundprinzip der 
Nichteinmischung in die inneren 
Angelegenheiten anderer Staaten. 
Da alle Staaten durch das Gewalt
verbot verpflichtet sind, sich auch al
ler Vergeltungsmaßnahmen zu ent
halten, die in irgendeiner Form die 
Anwendung von Gewalt einschlie
ßen, ist die B. auch unter dem Vor
wand einer Vergeltung völkerrechts
widrig und verboten. Völkerrecht
lich zulässig ist allein eine B. auf Be
schluß des UNO-Sicherheitsrates 
(Art. 42 der UNO-Charta), wenn sie 
zur Aufrechterhaltung oder Wieder
herstellung des Weltfriedens und der 
internationalen Sicherheit notwen
dig ist.

Blockfreiheit —*■ Nichtpaktgebun
denheit

Blockparteien: Bezeichnung für 
die Parteien, die sich am 14. 7. 1945 
in der damaligen sowjetischen Besat
zungszone im antifaschistisch-de
mokratischen Block freiwillig und 
gleichberechtigt zusammenschlossen 
(—► Kommunistische Partei Deutsch
lands, —► Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands — die sich am 
21./22.4. 1946 zur —» Sozialisti
schen Einheitspartei Deutschlands


